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Amtliche Bekanntmachung der 7-Tage-Inzidenz �ür den Landkreis Weilheim-Schongau vom 17.03.2021

Die �ür den Landkreis Weilheim-Schongau nach § 28a Abs. 3 Satz 12 I�SG bestimmte Zahl an Neuin�ektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) liegt nach dem 
aktuellen Stand der Verö��entlichung des Robert Koch-Institutes vom 17.03.2021 bei 78,2.
Die �ür den Inzidenzbereich maßgebliche Regelung nach § 18 Abs. 1 bzw. § 19 Abs. 1 der 12. BayI�SMV gilt dann 
�ür den Landkreis Weilheim-Schongau �ür die Dauer der darau��olgenden Kalenderwoche von Montag bis zum 
Ablau� des �olgenden Sonntags.

Begründung

Nach §§ 18, 19 der 12. BayI�SMV gilt �ür Schulen und Kindertagesbetreuungseinrichtungen �olgendes Ver�ahren.

Für den Bereich der Schulen gilt ab dem 15. März 2021 Folgendes: 

In Landkreisen und kreis�reien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, �indet 
•   in Abschlussklassen Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig 

eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht, 
•   an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstu�en Distanzunterricht statt. 

In Landkreisen und kreis�reien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, �indet Präsenz-
unterricht an allen Schulen, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten 
werden kann, oder Wechselunterricht statt.

In Landkreisen und kreis�reien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, �indet 
•  in den Klassen der Grundschulstu�e Präsenzunterricht und 
•   an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstu�en Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m 

durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt. 

Abweichend von dem allgemeinen Ver�ahrensmechanismus des § 3 wird �ür die Schulen zur besseren Planbarkeit 
eine wochenweise Festlegung der geltenden Unterrichts�orm vorgesehen. Jeweils am Freitag der Vorwoche bestimmt 
die örtlich zuständige Kreisverwaltungsbehörde durch amtliche Bekanntmachung die �ür den jeweiligen Landkreis 
maßgebliche Inzidenzeinstu�ung. Die �ür den neuen Inzidenzbereich maßgebliche Regelung gilt dann �ür den be-
tre��enden Landkreis jeweils �ür die Dauer der darau��olgenden Kalenderwoche von Montag bis zum Ablau� des 
�olgenden Sonntags.

Auch �ür den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagesp�legestellen, Ferientagesbetreuung und organi-
sierten Spielgruppen sind ab dem 15. März 2021 inzidenzabhängige Regelungen vorgesehen. Für sie gilt wie bei den 
Schulen die wochenweise Festlegung anhand der inzidenzabhängigen Regelung. 
Die amtliche Bekanntmachung der 7-Tage-Inzidenz �ür den Landkreis Weilheim-Schongau vom 11.03.2021 tritt 
hiermit außer Kra�t.

Landratsamt Weilheim-Schongau
Weilheim, den 17.03.2021
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Landrätin
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